
Wir fahren Sie
Fahrdienst 
für Personen mit 
eingeschränkter
Mobilität

Alle Fahrzeuge verfügen 
über eine rollstuhlgerechte 
Ausstattung. 

Das Fahrpersonal ist 
fachgerecht geschult.

Der Fahrdienst unterstützt Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität und fährt sie zum
Arzt, zur Therapie, zur Arbeit, zur Schule, zu 
Besuchen, usw.

Wir bieten diesen Dienst zu kostengünsti-
gen Tarifen an.

Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und 
 

Fahraufträge entgegen und führen sie 
 

fachgerecht aus.

Der LBV ist auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen.

Für Spenden:

Liecht. Landesbank AG, Vaduz
IBAN LI76 0880 0000 0204 9250 2
 
Postkonto 90-11935-9
IBAN CH08 0900 0000 9001 1935 9 

Verwaltungs- und Privatbank AG, Vaduz
IBAN LI59 0880 5502 5187 9000 1

Wiesengass  17
FL-9494 Schaan
Tel. +423 390 05 15
fahrdienst@lbv.li
www.lbv.li

Liechtensteiner 
Behinderten-Verband

Liechtensteiner 
Behinderten-Verband

Wir sind für Sie da  

und bieten Hand bei Lösungen 
von Problemen, die der Alltag
von Menschen mit Behinde- 
rungen mit sich bringt. Wir bieten
ein breites Angebot an Dienst-
leistungen.

Sie erreichen uns von 
Montag bis Freitag jeweils von
08.00

  
–
 
12.00 Uhr und

13.00
  
–
 
17.30 Uhr

Preise ab 1. April 2020



Fahrdienst für:

• Personen mit eingeschränkter  
 Mobilität.

•  Personen, die keinen Zugang zu öffent-
 lichen Verkehrsmitteln haben.

• Personen, die die öffentlichen Verkehrs- 
 mittel nicht benutzen können. 

Anmeldung und Auskunft
Sie erreichen uns von 
Montag bis Freitag jeweils von
08.00  – 12.00 Uhr und
13.00  – 17.30 Uhr
Telefon: +423 390 05 15
Mail: fahrdienst@lbv.li

Für alle Fahrten ist eine Voranmeldung am 
Vortag bis 15.00 Uhr nötig. Fahrten, die nicht 
am Vortag bestellt werden, können nur 
ausgeführt werden, wenn Kapazität besteht. 
Für diese Spontanfahrten wird ein Preis

-

zuschlag erhoben.

www.lbv.li

Preise 

Gültig ab 1. April 2020

Fahrten in Liechtenstein und in der 
Region mittleres Rheintal

Einfache Fahrt pro Person
Die Berechnung des Fahrpreises erfolgt 
nach Zonen und bemisst sich vom Abholort 
des Fahrgastes bis zum Bestimmungsort. 
Leere Rückfahrten innerhalb der Region 
(Zone 1 – Zone 10) werden nicht berechnet.
Fahrgäste, die Hilfe benötigen, müssen 
unbedingt begleitet werden. Die notwendige 
Begleitperson fährt gratis mit.

Zone 1 0 – 3  km CHF 6.00

Zone 2 3 – 7  km CHF  7.00

Zone 3 7 – 10  km CHF 8.00

Zone 4 10 – 13  km CHF 10.00

Zone 5 13 – 16  km CHF 12.00

Zone 6 16 – 19  km CHF 14.00

Zone 7 19 – 22  km CHF 16.00

Zone 8 22 – 25  km CHF 18.00

Zone 9 25–28  km CHF 20.00

Zone 10 28–30 km CHF 22.00

Wartezeiten
• Erste Stunde   gratis
• Jede weitere Stunde CHF 12.00

Zuschläge
• Spontanfahrten CHF  5.00
• Abendfahrten 
   ab 19.30 Uhr pro Fahrt CHF 10.00 
• Zusätzliche Haltestellen CHF 2.00

Überregionale Fahrten
Bei überregionalen Fahrten werden die 
Hin- und die Rückfahrt mit CHF 0.90/km 
verrechnet. 

Bezahlung
Eine Bezahlung in bar ist nicht möglich. 
Dem Fahrgast wird Ende Monat eine Sammel-
rechnung zugestellt.

Für Fahrgäste ist eine Verbands-Mitglied-
schaft nicht obligatorisch. Nichtmitglieder 
bezahlen zusätzlich pro Monatsrechnung 
einen Unkostenbeitrag von CHF 10.00.

Bestellte und nicht angetretene Fahrten 
werden verrechnet, wenn keine telefonische   
Absage erfolgt. 


